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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2008/12/0227 E 10. September 2009 RS 8

Stammrechtssatz

Das Ausmaß der den Landeslehrer im Rahmen der Jahresnorm tre:enden Unterrichtsverp;ichtung ergibt sich aus

dem Gesetz in Verbindung mit der Diensteinteilung bzw. aus der Rechtsgestaltungswirkung entsprechender

Herabsetzungsbescheide. An die diesbezügliche Bescheidlage war die Versetzungsbehörde gebunden. Sie war daher

im Versetzungsverfahren keinesfalls verp;ichtet, Anträge des Lehrers auf eine Herabsetzung der Jahresnorm bzw.

Lehrverpflichtung zu initiieren.
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